Hinweise zum Ablaufplan – Budgetberatung
	Nr.
	Teilnehmer an Prozess
	Hinweise

	1
	A; B
	

	2
	A; B
	Häufig findet der erste Kontakt telefonisch statt. Handelt es sich um eine reine Nachfrage bzgl. einer Information, so reicht u.U. bereits dieses Gespräch. Sollte dies nicht der Fall sein, ist ein Gesprächstermin zu vereinbaren.

	3
	A; B
	

	4
	A; B
	Ggfs. A. auf passende Fachberatungsstelle o.ä. hinweisen.

	5
	A; B; evtl. rB; BP
	a) Liegt eine Behinderung nach § 53 SGB IX vor? Ist unklar, ob eine Behinderung vorliegt, empfiehlt es sich, eine entsprechende Stellungnahme (i.d.R. von einem Facharzt) einzuholen.
b) Liegt das Einkommen und Vermögen von A (bzw. deren Unterhaltspflichtigen) unter den jeweiligen Freibeträgen?

	6
	A; B; evtl. rB; BP; FK
	a) Liegt offensichtlich keine Behinderung nach § 53 SGB XII vor, so ist A ggf. an eine passende Beratungsstelle weiterzuleiten

b) Übersteigt das Einkommen oder Vermögen die Freigrenzen ist abzuklären, ob A bereit ist, die gewünschten Hilfen (teilweise oder ganz) selbst zu finanzieren.

      Wenn ja, dann (7), wenn nein, dann (3)

	7
	A; B evtl. rB; BP
	Der Prozess der (informellen) Bedarfsermittlung unter Berücksichtigung der Ziele und Wüsche von A kann je nach individueller Situation bei einem Treffen oder als Auftakt z.B. für eine Persönliche Zukunftsplanung stattfinden.

	8
	A; B evtl. rB, BP
	Sind die Wünsche, Ziele und der Bedarf an Unterstützung von A hinreichend geklärt, empfiehlt es sich, diesen möglichst detailliert und ggf. mit Begründung aufzuschreiben und dem formellen Antrag auf Leistungen durch ein Persönliches Budget (→ Dok.1) beizulegen. Selbstverständlich kann bei der Beratung auch eine Präferenz für eine Sachleistung herauskommen, die ebenso beantragt werden kann.

	9
	A; LT
	Der Antrag sollte bei dem Leistungsträger eingereicht werden, der am wahrscheinlichsten für die Leistung zuständig ist oder bei einer Gemeinsamen Servicestelle. Sollte sich der angegangene Träger nicht zuständig fühlen, so muss er den Antrag innerhalb von zwei Wochen an den zuständigen Träger weiterleiten. 
Reichen die vorhandenen Unterlagen und Stellungnahmen dem Leistungsträger um eine abschließende Festsetzung des Persönlichen Budgets zu treffen und wird dem Antrag von A in vollem Umfang stattgegeben, so kann ein sogenanntes „vereinfachtes Verfahren“ zum Tragen kommen. Ist dem nicht so, beginnt das ausführliche (reguläre) Verfahren.

	10
	A; FK; LT; evtl. B; rB; BP
	Im Normalfall werden die Leistungsträger nachdem sie einen Antrag auf ein PB erhalten haben, die für sie noch benötigten Informationen durch Gutachten oder Stellungnahmen einfordern. Bei Gutachten werden A. üblicherweise drei Gutachter zur Auswahl gestellt.

	11
	A; LT; rB; 
BP (eigener Wahl)
	Der Leistungsträger lädt zu einer Budgetkonferenz ein. Dabei ist zu gewährleisten, dass alle Beteiligten rechtzeitig vor der Beratung über alle wesentlichen Informationen verfügen. Die Bezugsperson darf frei gewählt werden, es kann sich um Verwandte, Freunde, aber auch um die Beratungskraft oder einen Vertreter des gewünschten Leistungserbringers handeln.

	12
	A; LT; rB; 
BP (eigener Wahl)
	In der Budgetkonferenz werden alle nötigen Entscheidungen getroffen, wie z.B. die Budgethöhe und die Ziele, die mit dem Budget erreicht werden sollen. „Bei unterschiedlichen Auslegungen oder Meinungsverschiedenheiten ist eine einvernehmliche Lösung anzustreben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Akzeptanz und das Gelingen von Persönlichen Budgets eng verknüpft sind mit der umfassenden Berücksichtigung des Bedarfs der Antrag stellenden Person mit Verhandlungen über noch offene oder strittige Fragen, die auf gleicher Augenhöhe stattfinden.“ (Zitat: BAR-Handlungsempfehlung)

	13
	LT; A
	Die Zielvereinbarung ist das maßgebliche Element für Persönliche Budgets. Ein Beispiel, wie eine Zielvereinbarung aussehen kann und detaillierte Hinweise finden sich in (→ Dok.2). Diese muss von A unterschrieben werden, damit sie in Kraft tritt. Besteht Uneinigkeit gegenüber einigen Punkten, empfiehlt es sich, die Zielvereinbarung unter Vorbehalt, der dann genannt werden muss, zu unterschreiben. 

	14
	LT; A
	Zeitnah nach dem Abschluss der Zielvereinbarung ergeht der formelle Bescheid.

	15
	A; evtl. B; rB; BP
	Ist A mit den Inhalten des Bescheids (bzw. auch der Zielvereinbarung) nicht einverstanden, so besteht die Möglichkeit des Widerspruchs gegenüber dem ganzen Bescheid oder gegenüber Teilen (→ Dok.3). Die Frist hierzu beträgt einen Monat nach Zugang des Bescheids. 

	16
	A; LT; evtl. B; rB; BP
	Wird dem Widerspruch nicht stattgegeben, so besteht nun die Möglichkeit einer Klage gegen den LT. Die Frist bis zur Einreichung beträgt einen Monat. In diesem Fall ist es sinnvoll, sich juristischen Beistand zu holen.

	17
	A; LE; evtl. B; rB; BP 
	

	18
	A; LT evtl. B; rB; BP 
	Sollte das geplante Hilfearrangement in der Praxis nicht zustande kommen, z.B. weil sich zu den bewilligten Stundensätzen keine (akzeptablen) Leistungsanbieter finden oder sich die gewünschten Unterstützungsleistungen nicht umsetzen lassen, empfiehlt sich eine sofortige Rückmeldung an den LT. Eine Möglichkeit wäre dann, erneut zu (7) zu kehren oder eine Nachverhandlung (13) anzuregen.

	19
	A; LE; evtl. B; rB; BP 
	Besteht Einigkeit zwischen A und den zukünftigen Leistungsanbietern muss ein Vertrag abgeschlossen werden (→ Dok.4). Möchte A die leistungserbringende Person direkt anstellen, so muss ein Arbeitsvertrag abgeschlossen werden. In diesem Fall sind auch die steuer- und (sozial-)versicherungsrechtlichen Vorgaben zu beachten. Unter Umständen muss ein neues Konto (Budgetkonto) eröffnet werden. Die Regelung, wie Belege aufbewahrt werden, kann sich als hilfreich erweisen. 

	20
	A; B; evtl. rB; BP 
	(→ Dok.4)

	21
	A; B; evtl. rB; BP 
	Das Persönliche Budget kann nun bis zur nächsten Budgetkonferenz im Sinne der Zielvereinbarung verwendet werden. Verändert sich die persönliche Lebenssituation oder der Hilfebedarf ist der Leistungsträger zu informieren und ggf. das Budget kurzfristig anzupassen.


Legende:

A = Anfragender / Anspruchsberechtigter / Antragsteller

B = Beratungskraft

rB = rechtlicher Betreuer

LT = Vertreter des Leistungsträgers (Kostenträgers)

BP = Bezugsperson
FK = Fachkräfte wie z.B. Fachärzte, Therapeuten, Sozialdienste, etc.
LE = Leistungserbringer






Lebenshilfe Landesverband Bayern: Hinweise zum Ablaufplan - Budgetberatung
Stand Sept. 2009

